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Aktenzeichen:  
22.19.3-IfG Semsrott  

 
 
Auskunft erteilt:  
██████████████
▎
▎
████████ ▎ ▎
██████████████ ▎ ▎
Fax: (0221) 147 - 2899 , 
 
Zeughausstraße 2-10, 
50667 Köln 
 
DB bis Köln Hbf,  
U-Bahn 3,4,5,16,18 
bis Appellhofplatz 
 
Besuchereingang  (Hauptpforte):  
Zeughausstr. 8 
 
Telefonische Sprechzeiten: 
mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 
 
Besuchstermine nur nach tele-
fonischer Vereinbarung 
 
Landeshauptkasse NRW: 
Landesbank Hessen-Thüringen  
IBAN:  
DE59 3005 0000 0001 6835 15  
BIC: WELADEDDXXX 
Zahlungsavise bitte an zentrale-
buchungsstelle@ 
brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 
Zeughausstr.  2-10,  50667  Köln 
Telefon: (0221) 147 – 0 
Fax: (0221) 147 - 3185 
USt-ID-Nr.: DE 812110859 
 
poststelle@brk.nrw.de 
www.bezreg -koeln.nrw.de  

Nur per E-Mail 
Herr Arne Semsrott 
 
███████████████████████████
 
 
 
 
 
 
Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-
Westfalen - IFG NRW) 
Hochwasserkatastrophe Juli 2021 
 
Ihr Antrag nach dem IFG NRW vom 21.07.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Semsrott, 
 
Ihr Antrag auf Übersendung sämtlicher Protokolle des Krisenstabs der 
Bezirksregierung Köln in Bezug auf die Hochwasserkatastrophe im Juli 
2021 wird zurückgewiesen.  
 
Für diese Entscheidung werden keine Gebühren erhoben. 
 
Begründung 
 
Mit E-Mail vom 21.07.2021 beantragen Sie die Übersendung sämtlicher 
Protokolle des Krisenstabs bzw. des mit den Überschwemmungen be-
fassten Gremiums der Bezirksregierung Köln. Sie berufen sich auf das 
IFG NRW. Ausschlussgründe lägen Ihres Erachtens nicht vor. Sie bitten 
ausdrücklich um Antwort in elektronischer Form. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW hat jede natürliche Person nach Maßgabe 
dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genannten Stellen Anspruch auf 
Zugang zu den bei der Stelle vorhandenen Informationen. Der Zugang 
zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen wird ge-
mäß § 5 Abs. 1 IFG NRW auf Antrag gewährt. 
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Bezirksregierung Köln 

Gemäß § 6a IFG NRW ist der Antrag auf Informationszugang abzu-
lehnen, soweit und solange das Bekanntwerden der Information die 
Landesverteidigung, in die internationalen Beziehungen, die Beziehun-
gen zum Bund oder zu einem Land oder die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschut-
zes, der Staatsanwaltschaften oder der Behörden des Straf- und Maßre-
gelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden beeinträchtigt würde. 
Unter dem Begriff „öffentliche Sicherheit“ sind der Bestand und Schutz 
des Staates und seiner Einrichtungen, Leben, Gesundheit, Freiheit, 
nicht unwesentliche Vermögenswerte sowie andere strafrechtlich ge-
schützte Rechtsgüter zu subsumieren. Die öffentliche Sicherheit wäre 
„beeinträchtigt“, wenn und soweit das Bekanntwerden der Informationen 
die Erfüllung der Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörden erschwert 
und/oder Leben, Gesundheit, Freiheit von Personen gefährdet.  
 
Anlässlich der in Rede stehenden Hochwasserkatastrophe und des da-
mit einhergehenden besonderen Koordinierungs- und Entscheidungsbe-
darfs, wurde der Krisenstab der Bezirksregierung Köln aktiviert. Aufgabe 
und Zweck eines Krisenstabes ist es, unter eventuell zeitkritischen Be-
dingungen eines Ereignisses, umfassende Maßnahmen schnell, ausge-
wogen und unter Beachtung aller notwendigen zu berücksichtigenden 
Gesichtspunkten vorzubereiten und erforderlichenfalls in Abstimmung 
mit dem politisch Gesamtverantwortlichen zu veranlassen. Dabei hat der 
Krisenstab vornehmlich Bündelungs- und Koordinierungsfunktion. Er 
nimmt keine Fachaufgaben einzelner Ämter, sondern eine koordinie-
rende Querschnittsaufgabe wahr. Die Dokumentation der Arbeit des Kri-
senstabs erfolgt in Protokollen und im Einsatztagebuch.  
 
In den Protokollen zur Hochwasserkatastrophe finden sich unter ande-
rem Informationen zur Vulnerabilität kritischer Infrastrukturen, zu Kapazi-
tätsgrenzen des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und des Kata-
strophenschutzes. Die vertrauliche Behandlung dieser Informationen ist 
wesentliche Voraussetzung, um bei zukünftigen Ereignissen den erfor-
derlichen Schutz gegen Einwirkungen Dritter sowie gegen Störmaßnah-
men bei einer Schadensbewältigung gewährleisten zu können.  
Das Bekanntwerden der Informationen würde somit die öffentliche Si-
cherheit beeinträchtigen.  
 
Aus diesen Gründen ist Ihr Antrag auf die begehrten Informationen ab-
zulehnen. 
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Ich habe auch weitere Maßnahmen getroffen, um den Personenkreis 
derjenigen, die Kenntnis von diesen Informationen erlangen, auf das ab-
solut notwendige Maß zu reduzieren. Es sind bereits am 15.07.2021 
sämtliche Protokolle der Koordinierungsgruppe des Krisenstabs sowie 
das Einsatztagebuch von der Geheimschutzbeauftragten der Bezirksre-
gierung Köln gem. § 8 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen zum materiellen und organisatorischen 
Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) als „VS – NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft worden. Dies bedeutet, dass 
die Informationen selbst bei uns im Haus nur durch entsprechend be-
fugte Personen eingesehen werden dürfen.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Klage beim Verwaltungsgericht Köln erheben. Die Klage ist 
schriftlich beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln ein-
zureichen oder zur Niederschrift der Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle zu erklären. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten 
Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Doku-
ments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermitt-
lung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 
S. 3803) in der derzeit geltenden Fassung. 
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Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
████████


